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2.2.2 Notausgänge, Notausstiege, Hallengänge

Die Rettungswege sind jederzeit freizuhalten. Die Türen im  
Zuge von Rettungswegen müssen von innen leicht in voller  
Breite geöffnet werden können. 
Rettungswege, Ausgangstüren und Notausstiege im Hallen- 
fußboden und deren Kennzeichnung dürfen nicht verbaut,  
überbaut, versperrt, verhängt oder sonst unkenntlich gemacht 
werden.
Die Gänge in den Hallen dürfen zu keinem Zeitpunkt durch  
abgestellte oder in den Gang hineinragende Gegenstände  
eingeengt werden. Die Gänge dienen im Ernstfall als Rettungs-
wege! Die Messegesellschaft ist im Fall von Zuwiderhandlungen 
berechtigt, auf Kosten und Gefahr des Verursachers Abhilfe zu 
schaffen.
Für den Standbau benötigte Materialien oder zur sofortigen  
Aufstellung auf der Standfläche angelieferte Exponate, dürfen in 
der Auf- und Abbauphase kurzzeitig im Hallengang abgestellt

werden, wenn hierdurch die aus Sicherheitsgründen geforderten 
Gangbreiten nicht unterschritten und logistische Belange aus-
reichend berücksichtigt werden. Dies wird als erfüllt angesehen, 
wenn entlang der Standgrenze zum Hallengang ein Streifen von 
maximal 0,9 m zum Abstellen genutzt wird. Unabhängig von der 
Breite des Hallengangs und der abgestellten Güter ist zwingend 
ein Durchgang in einer Mindestbreite von 1,2 m frei zu halten. 
Flächen vor Notausgängen und die Kreuzungsbereiche der 
Hallengänge sind hiervon ausgenommen und müssen jederzeit 
in voller Breite freigehalten werden. Die Hallengänge dürfen nicht 
zur Errichtung von Montageplätzen oder zur Aufstellung von 
Maschinen (z.B. Holzbearbeitungsmaschinen, Werkbänke, etc.) 
genutzt werden. Auf Verlangen der Messegesellschaft kann  
(auch aus logistischen Gründen) die sofortige Räumung des  
Hallengangs gefordert werden.

Abbildung: Vorgabe zur Freihaltung der Rettungswege


